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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie sich der Raumbedarf an den staatlichen Hochschulen im Land darstellt, 
insbesondere hinsichtlich bestehender Defizite an Raumkapazitäten für Lehre 
und Forschung, aber auch Büroflächen;

2.  welche landesweiten Erhebungen der unbefriedigten Flächenbedarfe an den 
staatlichen Hochschulen aus der jüngsten Vergangenheit existieren;

3.  inwieweit die darin identifizierten zusätzlichen Flächenbedarfe durch bauliche 
Maßnahmen gestillt werden sollen;

4.  welche baulichen Maßnahmen im Neubau zur Schaffung von zusätzlichen Flä-
chen für Forschung und Lehre an den jeweiligen staatlichen Hochschulen aktu-
ell geplant sind;

5.  inwieweit sie es für darstellbar erachtet, dass die bestehenden Flächenbedarfe 
der staatlichen Hochschulen allein durch die effizientere Nutzung von beste-
henden Gebäudeflächen gestillt werden können, ohne dass es zu Beeinträchti-
gungen für Forschung und Lehre kommt;

6.  welche Gründe für die Zunahme der Gebäudeflächen der Landesliegenschaften 
um 25 Prozent seit 1990 sie im hochschulischen Bereich identifiziert hat, ins-
besondere mit Blick auf die Zunahme der Studierendenzahlen, den Aufwuchs 
beim akademischen und Verwaltungspersonal der Hochschulen und auch der 
Stärkung des Forschungs- und Innovationsgeschehens an den staatlichen Hoch-
schulen und in deren Kontext;
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 7.  wie das im Zusammenhang mit den Klimaschutzzielen des Landes geplante 
Flächenmoratorium die Hochschulen betreffend konkret ausgestaltet und um-
gesetzt werden soll;

 8.  ob sie der Überzeugung ist, dass der generelle Verzicht auf die Schaffung zu-
sätzlicher Gebäudeflächen ohne Beeinträchtigungen des hochschulischen Auf-
gabenkanons aus § 2 des Landeshochschulgesetzes möglich ist;

 9.  welche Bauvorhaben, an denen ein übergeordnetes landespolitisches Interesse 
besteht und für die das Flächenmoratorium nicht gelten soll, sie bereits identi-
fiziert hat;

10.  wie sich die Flächenbedarfe der Innovationscampusmodelle der Landesregie-
rung darstellen, speziell hinsichtlich etwaiger Neubauten mit der Konsequenz 
zusätzlicher Flächenversiegelung, und ob es sich hierbei um Ausnahmefälle 
vom Flächenmoratorium mit übergeordnetem landespolitischen Interesse han-
delt;

11.  welche Auswirkungen das Flächenmoratorium auf die bereits geplanten oder 
mittelfristig vorgesehenen Baumaßnahmen der staatlichen Hochschulen haben 
wird;

12.  wie sie sicherzustellen gedenkt, dass keine der in Ziffer 6 genannten Ursachen 
für einen erhöhten Flächenbedarf der staatlichen Hochschulen negativ durch 
das geplante Flächenmoratorium beeinflusst werden und etwa notwendige 
Flächen für Forschung, Lehre und Innovation nicht realisiert werden können;

13.  welche Auswirkungen auf Forschung und Lehre durch die geplante Flächen-
reduktion bei den von der Landesverwaltung genutzten Büroflächen zu erwar-
ten steht;

14.  inwiefern sie die Klimaschutzziele als den originären hochschulischen Be-
darfen (wie etwa hinreichend viele Flächen für Lehre, Forschung und Ver-
waltung, Ausbaumaßnahmen im Geleit von Forschung, Innovation und Grün-
dungsvorhaben oder gewünschter Clusterbildung) übergeordnet ansieht;

15.  ob sie es argumentativ für tragfähig erachtet, erhebliche Risiken für die Hoch-
schulentwicklung und deren Betrieb durch ein Flächenmoratorium in Kauf zu 
nehmen, obwohl ausweislich des „Energieberichts 2020 – Energie- und Kli-
maschutzkonzept 2020 bis 2050“ des Landes die in Landesliegenschaften ver-
ursachten jährlichen CO2-Emissionen gegenüber dem Basisjahr 1990 halbiert, 
flächenbereinigt sogar um 66 Prozent reduziert wurden, obwohl in diesem 
Zeitraum die Gebäudeflächen nutzungsbedingt um über 25 Prozent zunahmen 
und damit das CO2-Minderungsziel für 2020 bereits 2019 vorfristig erreicht 
werden konnte.

18.4.2023

Birnstock, Bonath, Dr. Timm Kern, Brauer, Dr. Rülke, 
Haußmann, Goll, Weinmann, Bonath, Fischer, Haag, 
Dr. Jung, Scheerer, Dr. Schweickert, Trauschel FDP/DVP
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B e g r ü n d u n g

Die Landesregierung plant im Zusammenhang mit den Klimaschutzzielen des 
Landes ein Flächenmoratorium, wodurch zusätzliche Gebäudeflächen künftig nur 
noch in besonderen Fällen geplant werden sollen, beispielsweise zur Erfüllung 
gesetzlicher Vorgaben oder wenn an den Vorhaben ein übergeordnetes landespoli-
tisches Interesse besteht. Darüber hinaus soll bei den von der Landesverwaltung 
genutzten Büroflächen in den kommenden Jahren sogar eine Flächenreduktion 
erreicht werden. Dieser Antrag soll klären, welche Risiken diese Planung für die 
Qualität von Forschung, Lehre und Innovation im Land birgt. Denn der Flächen-
zuwachs der letzten Jahre an den Hochschulen des Landes wurde insbesondere 
durch Faktoren stimuliert, wie etwa der Aufwuchs der Studierendenzahlen, eine 
Stärkung des akademischen und Verwaltungspersonals der Hochschulen und nicht 
zuletzt auch die Bedarfe der Forschung, zuletzt noch perpetuiert durch die Inno-
vationscampusprojekte der Landesregierung.

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 25. Mai 2023 Nr. MWK16-0141.5-11/7/2 nimmt das Ministe-
rium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Ministe-
rium für Finanzen zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie sich der Raumbedarf an den staatlichen Hochschulen im Land darstellt, 
insbesondere hinsichtlich bestehender Defizite an Raumkapazitäten für Lehre 
und Forschung, aber auch Büroflächen;

2.  welche landesweiten Erhebungen der unbefriedigten Flächenbedarfe an den 
staatlichen Hochschulen aus der jüngsten Vergangenheit existieren;

5.  inwieweit sie es für darstellbar erachtet, dass die bestehenden Flächenbedarfe 
der staatlichen Hochschulen allein durch die effizientere Nutzung von beste-
henden Gebäudeflächen gestillt werden können, ohne dass es zu Beeinträchti-
gungen für Forschung und Lehre kommt;

Bedarfsplanungen für die staatlichen Hochschulen in Baden-Württemberg erfol-
gen im Rahmen differenzierter Flächenbedarfsbemessungsverfahren. Für die ver-
schiedenen Hochschularten und Fächer finden unterschiedliche Bedarfsparameter 
Anwendung. 

Im Jahr 2018 wurde die Arbeit der gemeinsamen Arbeitsgruppe „Überprüfung 
der Flächenrichtwerte für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften“ ab-
geschlossen. Seither wurden bereits zwanzig der dreiundzwanzig Hochschulen 
für angewandte Wissenschaften bemessen. Weiterhin wurden in den Jahren 2020 
bzw. 2022 vier der fünf Musikhochschulen im Land bemessen. Zudem wurden in 
jüngster Vergangenheit drei der sechs Pädagogischen Hochschulen (PH) gesamt-
bemessen. Eine weitere Arbeitsgruppe zur Überprüfung der Flächenrichtwerte für 
die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) befindet sich derzeit in der 
Schlussphase. 

Bei den Universitäten wird aufgrund ihrer Größe nur anlassbezogen fakultäts-
weise bzw. projektbezogen bemessen. Die Pädagogischen Hochschulen sowie die 
Kunst- und Musikhochschulen werden nur anlassbezogen gesamtbemessen. Aus 
diesen Prüfungen ergibt sich zunächst ein abstrakter rechnerischer Flächenbedarf. 
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Ob Flächenbedarfe der staatlichen Hochschulen durch eine effizientere Nutzung 
von bestehenden Gebäudeflächen gedeckt werden können, ist unter anderem ab-
hängig vom Ergebnis des Auslastungsmanagements der jeweiligen Hochschule. 
Vorhandene Flächen sollen flexibler genutzt sowie die Potenziale der Digitalisie-
rung berücksichtigt werden, ohne die Belange von Forschung und Lehre zu beein-
trächtigen.

Grundlage für das Auslastungsmanagement ist die „Vereinbarung über die Ein-
führung von Regularien für ein effizientes Flächenmanagement an den Hoch-
schulen in Baden-Württemberg“ zwischen Wissenschafts- und Finanzministerium 
vom 29. Juli 2019. Sie regelt beispielsweise die regelmäßige Überprüfung der 
Raumauslastung und eine bedarfsgerechte Lehrraumvergabe. Die Voraussetzun-
gen für die Umsetzung der Vereinbarung sind bisher an den Hochschulen noch 
nicht flächendeckend eingeführt. Daher sind Betrachtungen des rechnerisch ermit-
telten Gesamtbedarfs noch nicht ausreichend aussagekräftig. 

Engpässe bestehen an einigen Standorten bei der Verfügbarkeit von besonders 
hochwertig ausgestatteten Forschungsflächen. Die geplanten Sanierungen im Be-
stand könnten vorübergehend in einzelnen Fällen zu Engpässen führen, da die 
Nutzer ggf. während der Bauphase interimistisch unterzubringen sind und diese 
Spezialflächen nicht redundant vorhanden sind und daher ergänzend zur Verfü-
gung gestellt werden müssten. Die effiziente Raumnutzung, insbesondere der 
 Büroflächen, bietet teilweise die Chance, auch ohne Flächenerweiterungen drin-
gend benötigte Flächen für Forschung und Lehre durch Umnutzung des Bestandes 
zeitnah bereitzustellen. Dazu sind Einzelentscheidungen je nach Standort notwen-
dig.

3.  inwieweit die darin identifizierten zusätzlichen Flächenbedarfe durch bauliche 
Maßnahmen gestillt werden sollen;

4.  welche baulichen Maßnahmen im Neubau zur Schaffung von zusätzlichen Flä-
chen für Forschung und Lehre an den jeweiligen staatlichen Hochschulen aktu-
ell geplant sind;

Das Unterbringungsverfahren für Landeseinrichtungen ist in der Dienstanweisung 
für den staatlichen Hochbau (DAW) geregelt. Auf Grundlage einer durch den 
Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg plausibilisierten Bedarfs-
anmeldung erarbeitet das zuständige Amt des Landesbetriebs Vermögen und Bau 
Baden-Württemberg die beste Unterbringungsvariante zur Deckung des jeweili-
gen Flächenbedarfs. Die Entscheidung über die weiter zu verfolgende Variante 
wird anschließend gemeinsam durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst und das Ministerium für Finanzen getroffen. 

Nachfolgend sind sogenannte Große Neu- und Ersatzneubaumaßnahmen für For-
schung und Lehre (ohne Universitätsklinika) mit Gesamtbaukosten größer als  
2 Millionen Euro in alphabetischer Reihenfolge dargestellt, die sich aktuell in Pla-
nung befinden und für die noch keine Zustimmung zur Baudurchführung erteilt 
wurde. In dieser Aufstellung sind Maßnahmen, die sich aktuell in der Projektent-
wicklung befinden, nicht enthalten.
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6.  welche Gründe für die Zunahme der Gebäudeflächen der Landesliegenschaften 
um 25 Prozent seit 1990 sie im hochschulischen Bereich identifiziert hat, insbe-
sondere mit Blick auf die Zunahme der Studierendenzahlen, den Aufwuchs beim 
akademischen und Verwaltungspersonal der Hochschulen und auch der Stär-
kung des Forschungs- und Innovationsgeschehens an den staatlichen Hoch-
schulen und in deren Kontext;

An den Hochschulen des Landes fand in den vergangenen Jahren und Jahrzehn-
ten ein enormer Zuwachs an Aufgaben sowie eine dynamische Entwicklung der 
Leistungsparameter in Forschung und Lehre statt. Das enorme Wachstum bei den 
Studierendenzahlen, das einherging mit einem deutlichen Ausbau der Studien-
plätze, und die dynamische Entwicklung in den zahlreichen Forschungsbereichen 
der Hochschulen, führten in der Vergangenheit sowohl zu einem zusätzlichem 
Personal- als auch Flächenbedarf. So wurden beispielsweise im Zusammenhang 
mit den doppelten Abiturjahrgängen zahlreiche neue Studienplätze geschaffen, die 
in den Jahren danach, wegen der anhaltend hohen Nachfrage, nicht abgebaut wer-
den konnten. 

Die dynamische Entwicklung lässt sich anhand von Kennzahlen belegen. So 
nahm in den letzten 20 Jahren die Zahl der Studierenden um 64 Prozent zu. Die 
starke Entwicklung im Forschungsbereich der Hochschulen kann an den Wachs-
tumsraten für das wissenschaftliche Personal, das sich in den letzten 20 Jahren 
mehr als verdoppelte und an den Drittmitteleinnahmen, die sich verdreifachten, 
abgelesen werden. 

Neue Hochschul- und Forschungsbauten wurden unter anderem errichtet, um 
 neuen, auch interdisziplinären Forschungsschwerpunkten gute Arbeitsmöglichkei-
ten zu bieten. Bei Forschungsgebäuden wurde dies oftmals im Wege der gemein-
samen Forschungsförderung nach Artikel 91b GG mithilfe von Bundesmitfinan-
zierungen umgesetzt. Landesflächen wurden in Einzelfällen auch überlassen, um 
neu konzipierte außeruniversitäre Forschungsinstitute (z. B. der Max-Planck-Ge-
sellschaft) mit innovativen Forschungsthemen im Land anzusiedeln. 

7.  wie das im Zusammenhang mit den Klimaschutzzielen des Landes geplante 
Flächenmoratorium die Hochschulen betreffend konkret ausgestaltet und um-
gesetzt werden soll;

8.  ob sie der Überzeugung ist, dass der generelle Verzicht auf die Schaffung zu-
sätzlicher Gebäudeflächen ohne Beeinträchtigungen des hochschulischen Auf-
gabenkanons aus § 2 des Landeshochschulgesetzes möglich ist;

9.  welche Bauvorhaben, an denen ein übergeordnetes landespolitisches Interesse 
besteht und für die das Flächenmoratorium nicht gelten soll, sie bereits identi-
fiziert hat;

Das aktuell geplante Energie- und Klimaschutzkonzept für Landesliegenschaften 
sieht kein „Flächenmoratorium“ vor. Im Hochschulbau sind im Hinblick auf die 
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Schaffung zusätzlicher Gebäudeflächen Ausnahmen über Kabinettsbeschluss oder 
beispielsweise Forschungsbauten nach Artikel 91b GG grundsätzlich möglich.

Zur Erreichung der Klimaschutzziele wird der Fokus auf die Reduzierung des 
CO2-Ausstoßes gelegt. Die Begrenzung des Flächenzuwachses bei Landesliegen-
schaften ist ein Baustein auf dem Weg dorthin. Zur konkreten Umsetzung wird 
sich die Wissenschaftsseite intensiv mit innovativen Gebäudelösungen befassen 
und diese in enger Abstimmung mit Vermögen und Bau für zukünftige Baupro-
jekte nutzen. 

Das Unterbringungsverfahren für Landeseinrichtungen sieht die Prüfung und Be-
wertung verschiedener Varianten vor, die dann auch aus Nutzersicht und durch 
das Nutzerministerium bewertet werden. Auf dieser Grundlage wird die geeig-
netste Umsetzungsvariante festgelegt. Dabei werden die Belange aus Sicht des 
Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst, insbesondere die des hoch-
schulischen Aufgabenkanons, angemessen berücksichtigt. Die flächendeckende 
Sanierung unterstützt im Ergebnis die Aufgabenerfüllung der Hochschulen, da 
hierdurch insgesamt attraktive, zeitgemäße, bedarfs- und aufgabengerechte Infra-
struktur geschaffen bzw. wiederhergestellt wird. 

10.  wie sich die Flächenbedarfe der Innovationscampusmodelle der Landesregie-
rung darstellen, speziell hinsichtlich etwaiger Neubauten mit der Konsequenz 
zusätzlicher Flächenversiegelung, und ob es sich hierbei um Ausnahmefälle 
vom Flächenmoratorium mit übergeordnetem landespolitischen Interesse han-
delt;

Für den Innovationscampus Nachhaltigkeit (ICN) erarbeiten die Kooperations-
partner der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und des Karlsruher Instituts 
für Technologie gerade eine Konzeption. Zunächst wird der Innovationscampus 
Nachhaltigkeit in der bestehenden Infrastruktur der beiden beteiligten Universitä-
ten realisiert. 

Im Innovationscampus Cyber Valley befindet sich derzeit das Forschungsgebäude 
Cyber Valley I am Standort Tübingen in der Baudurchführung. Mit Entscheidung 
des Ministerrats vom 21. Dezember 2021 wurde die Umsetzung des Cyber Valley 
Unterbringungskonzepts am Standort Tübingen beschlossen.

Für den Innovationscampus Health & Life Science Alliance ist ein Forschungs-
neubau in Heidelberg vorgesehen, für den aktuell ein Antrag nach Artikel 91b GG 
vorbereitet wird. 

Beim Innovationscampus Mobilität, der auf einer engen Zusammenarbeit von 
KIT und Universität Stuttgart beruht, sind derzeit keine Baumaßnahmen geplant.

Der in der Entwicklung befindliche Innovationscampus für Quantentechnologien 
QuantumBW baut auf einem starken Netzwerk von universitären Partnern und 
Forschungszentren auf, das in den vergangenen Jahren bereits durch umfangrei-
che Investitionen des Landes unter anderem im Bereich der Forschungs- und Ge-
bäudeinfrastruktur gefördert und gestärkt wurde. Hierzu zählen zwei Forschungs-
neubauten nach Artikel 91b GG an den Universitäten Ulm und Stuttgart, die 2019 
bzw. 2021 übergeben wurden. Weitere Baumaßnahmen sind aktuell nicht geplant.
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11.  welche Auswirkungen das Flächenmoratorium auf die bereits geplanten oder 
mittelfristig vorgesehenen Baumaßnahmen der staatlichen Hochschulen haben 
wird;

12.  wie sie sicherzustellen gedenkt, dass keine der in Ziffer 6 genannten Ursachen 
für einen erhöhten Flächenbedarf der staatlichen Hochschulen negativ durch 
das geplante Flächenmoratorium beeinflusst werden und etwa notwendige 
Flächen für Forschung, Lehre und Innovation nicht realisiert werden können;

Für Baumaßnahmen, die sich aktuell in Planung befinden, ist keine Flächenredu-
zierung vorgesehen. Bei mittelfristig vorgesehenen Baumaßnahmen soll zukünftig 
im Einzelfall geprüft werden, ob Ausnahmen für einen Flächenzuwachs vorliegen.

Der in Ziffer 6 hervorgerufene mögliche Flächenbedarf wird im Rahmen der 
Unterbringungspflicht des Landes nach den geltenden Unterbringungsverfahren 
plausibilisiert und bearbeitet. Hierbei sind die Belange von Forschung und Lehre 
zu berücksichtigen.

13.  welche Auswirkungen auf Forschung und Lehre durch die geplante Flächen-
reduktion bei den von der Landesverwaltung genutzten Büroflächen zu erwar-
ten steht;

Effizienzgewinne im Bürobereich im Bestand werden neue Möglichkeiten für 
Raumressourcen bieten, deren Nutzbarmachung zu prüfen ist. Durch die geplan-
te Flächenreduktion im Bürobereich werden keine negativen Auswirkungen auf 
Forschung und Lehre erwartet. Vielmehr könnten gegebenenfalls durch eine Um-
widmung Flächen für Bedarfe in Forschung und Lehre bereitgestellt werden, ohne 
zusätzliche Gebäude errichten zu müssen. 

14.  inwiefern sie die Klimaschutzziele als den originären hochschulischen Be-
darfen (wie etwa hinreichend viele Flächen für Lehre, Forschung und Ver-
waltung, Ausbaumaßnahmen im Geleit von Forschung, Innovation und Grün-
dungsvorhaben oder gewünschter Clusterbildung) übergeordnet ansieht;

Die Landesregierung sieht das Spannungsfeld zwischen stetigem und systemim-
manentem Fortschritt und Wachstum in der Wissenschaft, sowohl Lehre als auch 
Forschung betreffend, und den daraus resultierenden Bedarfen und den zur Er-
reichung der Klimaschutzziele gebotenen Limitierungen. Dabei kommt es darauf 
an, beide Interessenlagen weiter zu befördern, zumal die Wissenschaft innovative 
Aspekte zur weiteren CO2-Einsparung, ggfs. auch ohne Flächenreduktion, ein-
bringen kann.

Im Interesse der wissenschaftlichen Einrichtungen ist die Sanierung des Bestan-
des erforderlich. Es ist nicht allein die Flächengröße, sondern in verstärktem Maße 
auch die Qualität der Fläche für die Hochschulbedarfe maßgeblich. Insofern wird 
auch die Modernisierung des Gebäudebestandes zur Erreichung der Klimaschutz-
ziele die Kernaufgabe der Hochschulen unterstützen.

Um in der bundes- oder weltweiten Hochschullandschaft auch zukünftig wettbe-
werbsfähig und attraktiv zu bleiben, ist es eine vordringliche Aufgabe des Landes, 
den Hochschulstandort Baden-Württemberg auf einem hohen Niveau zu halten 
und zu sichern sowie optimale Bedingungen für Forschung und Lehre zu schaffen. 
Ziel ist dabei, sowohl den Belangen der Hochschulen als auch denen des Klima-
schutzes in gleichem Maße gerecht zu werden.
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15.  ob sie es argumentativ für tragfähig erachtet, erhebliche Risiken für die Hoch-
schulentwicklung und deren Betrieb durch ein Flächenmoratorium in Kauf 
zu nehmen, obwohl ausweislich des „Energieberichts 2020 – Energie- und 
Klimaschutzkonzept 2020 bis 2050“ des Landes die in Landesliegenschaf-
ten verursachten jährlichen CO2-Emissionen gegenüber dem Basisjahr 1990 
halbiert, flächenbereinigt sogar um 66 Prozent reduziert wurden, obwohl in 
diesem Zeitraum die Gebäudeflächen nutzungsbedingt um über 25 Prozent 
zunahmen und damit das CO2-Minderungsziel für 2020 bereits 2019 vorfristig 
erreicht werden konnte.

Die Regelungen zur Erreichung der Klimaschutzziele werden nicht zu Risiken für 
die Hochschulentwicklung führen. Baden-Württemberg ist auf die Leistungsfä-
higkeit und Spitzenstellung seiner Hochschulen angewiesen und wird diese auch 
zukünftig weiter ausbauen bzw. erhalten.

Grundsätzlich aber sind trotz der bisher erzielten guten Ergebnisse bei der Sen-
kung der CO2-Emissionen weitere Anstrengungen in allen Bereichen der Gesell-
schaft erforderlich. Weiterhin wichtige Bausteine sind dabei die energetische Sa-
nierung des gesamten Landesbestands, die Umstellung der Wärmeversorgung und 
eine effiziente Flächennutzung. Damit werden Ressourcen geschont, der Energie-
verbrauch bzw. der CO2-Ausstoß gesenkt und somit wichtige Beiträge zum Kli-
maschutz geleistet. 

Olschowski
Ministerin für Wissenschaft,
Forschung und Kunst
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